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Vorschlag für Vertrags- 
formulierung
Der	«Abtreter»	verpflichtet	sich,	nach	
Erhalt	der	Schlusszahlung	der	Direkt-
zahlungen,	spätestens	jedoch	per		
31.	Dezember	XXXX,	und	vorbehältlich	
der	tatsächlichen	Auszahlung,	vom		
Direktzahlungsbetrag	die	folgenden		
Anteile	je	Direktzahlungsart	an	den	
«Übernehmer»	zu	überweisen:

Jede Beitragsart einzeln aufführen mit 
Prozentanteil und Frankenbetrag.

Ruedi 
Streit

In	 einzelnen	 Fällen	 kann	 es	 vor-
kommen,	 dass	 eine	 Hofübergabe	
während	 des	 Kalenderjahres	 er-
folgt.	Dies	kann	beispielsweise	bei	

einem	Ablaufen	des	Pachtvertrags	oder	
aus	gesundheitlichen	Gründen	der	Fall	
sein.	Da	die	Direktzahlungen	sich	auf	
das	Kalenderjahr	beziehen,	stellt	sich	in	
diesen	Fällen	immer	wieder	die	Frage	
nach	 einer	Aufteilung	der	Direktzah-
lungen	 zwischen	 Abtreter	 und	
Übernehmer.

Die	Direktzahlungen	werden	nur	auf	
Gesuch	hin	ausgerichtet.	Das	Gesuch	
für	die	Direktzahlungen	eines	Ganzjah-
resbetriebs	 muss	 durch	 den	 Bewirt-
schafter	bis	Ende	Februar	eingereicht	
werden.	 Die	 Gesuchseinreichung	 er-
folgt	zusammen	mit	der	Betriebs-	und	
Strukturdatenerhebung.	Erfolgt	bis	am	
1.	Mai	ein	Bewirtschafterwechsel,	müs-
sen	die	geänderten	Gesuchsdaten	ge-
meldet	werden.	Die	Direktzahlungen	
werden	 aufgrund	 der	 Gesuchsdaten,	
einschliesslich	 der	 Änderungen	 bis		
1.	Mai,	festgesetzt	und	im	Herbst	aus-
bezahlt.	 Bei	 einem	 Bewirtschafter-
wechsel	zwischen	Gesuchseinreichung	
und	1.	Mai	erfolgt	die	Auszahlung	an	
den	 Übernehmer.	 Erfolgt	 der	 Bewirt-
schafterwechsel	nach	dem	1.	Mai,	 ist	
trotzdem	der	Bewirtschafter	am	1.	Mai	
für	 die	 Direktzahlungen	 beitragsbe-
rechtigt.	

Aufteilung gemäss Zweck Gemäss	
Verordnungsbestimmungen	 muss	 bei	
einem	 unterjährigen	 Bewirtschafter-
wechsel	 der	Auszahlungsbetrag	nicht	
aufgeteilt	 werden.	 Es	 kann	 aber	 vor-
kommen,	dass	Abtreter	und	Überneh-
mer	 sich	 über	 eine	 Aufteilung	 des	
Auszahlungs	betrags	einigen	wollen.	Als	

Basis	für	eine		Aufteilung	der	Direktzah-
lungsarten		bietet	sich	der	Zweck	oder	
auch	die		Referenzperiode	der	Beitrags-
arten	an.	Es	soll	derjenige	den	Direkt-
zahlungsbetrag	 erhalten,	 der	 für	 die	
Zweckerfüllung	des	Beitrags	am	meis-
ten	beigetragen	hat.	Der	Bezug	auf	den	
Zweck	und	den	Anteil	von	Abtreter	und	
Übernehmer	zur	Zweckerfüllung	wurde	
in	den	wenigen	bekannten	Streitfällen	
zu	diesem	Thema	auch	von	den	Gerich-
ten	angewendet.

Die	nachfolgend	von	Agriexpert	vor-
geschlagene	 Aufteilung	 der	 Direkt-	
zahlungsbeträge	erfolgt	unter	den	Vor-
aussetzungen:	Ganzjahresbetrieb,	Hof-
übergabe	 per	 15.	 Mai,	 Abtreter	 und	
Übernehmer	 sind	 beitragsberechtigt,	
das	Gesuch	und	die	allfälligen	Ände-
rungsmeldungen	bis	1.	Mai	sind	voll-
ständig	 eingereicht	 worden,	 die	
TVD-Daten	zu	den	Tierbeständen	blei-
ben	auf	dem	Betrieb	eingetragen,	der	
Übernehmer	 erfüllt	 die	 während	 der	
Vegetationsperiode	notwendigen	Vor-
aussetzungen	für	die	Beitragsberechti-
gung.	Demnach	werden	die	Direktzah-
lungen	an	den	Abtreter	ausbezahlt,	da	
dieser	am	1.	Mai	noch	Bewirtschafter	
war.	

Vorschlag für Aufteilung Bei	der	
Betriebsübergabe	 per	 15.	 Mai	 sind	
rund	37	%	des	Kalenderjahres	abgelau-
fen.	Der	Bezug	auf	das	Kalenderjahr	ist	
jedoch	nur	bei	den	sogenannten	«be-
triebsbezogenen»	 Direktzahlungsbei-
trägen	zweckmässig.	Dazu	werden	die	
Versorgungssicherheitsbeiträge,	 der	
Beitrag	 für	 die	 biologische	 Landwirt-
schaft	 und	 der	 Übergangsbeitrag	 ge-
zählt.	Von	diesen	wird	ein	Anteil	von	
rund	63	%	dem	Übernehmer	zugeteilt.	

Der	Versorgungssicherheitsbeitrag	be-
zieht	sich	auf	die	Produktionskapazität,	
und	zu	dessen	Aufbau	hat	auch	der	Ab-
treter	beigetragen.	GMF-	und	BTS-Bei-
träge	sind	einerseits	vom	Tierbestand	
des	Vorjahrs	abhängig,	andererseits	hat	
auch	der	Übernehmer	Auflagen	einzu-
halten.	Gibt	der	Übernehmer	die	Tier-
haltung	auf,	wird	die	Produktionskapa-
zität	verringert,	und	die	Zuteilung	eines	
Anteils	der	betriebsbezogenen	Direkt-
zahlungen	an	den	Übernehmer	ist	nach	
Ansicht	von	Agriexpert	nicht	mehr	ge-
geben.

Die	flächenbezogenen	Beiträge,	de-
ren	Zweck	hauptsächlich	durch	die	Be-
wirtschaftung	 während	 der	 Vegetati-
onsperiode	 erfüllt	 wird,	 werden	
vollständig	dem	Übernehmer	zugeteilt.	
Die	Bewirtschaftungsauflagen	für	Bio-
diversitätsförderflächen	 können	 nur	
durch	die	richtige	Bewirtschaftung	des	
Übernehmers	erfüllt	werden.	Auch	die	
Sicherstellung	 der	 Offenhaltung	 und	
das	Mähen	der	hangbeitragsberechtig-
ten	 Flächen	erfolgt	durch	 Leistungen	
des	Übernehmers.	Je	nach	Übergabe-

DiREkTZAhluNGEN AufTEilEN Auch	heute	kann	es	noch	vorkommen,	dass	
eine	Hofübergabe	nicht	auf	den		1.	Januar,	sondern	während	des	Kalenderjahrs	erfolgt.	
Dabei	müssen	gemäss	Verordnungsbestimmungen	die	Direktzahlungen	nicht	aufgeteilt	
werden.	Manchmal	ist	aber	eine	Aufteilung	sinnvoll.

unterjährige Betriebsübergabe
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Es soll derjenige den Direktzahlungsbetrag erhalten, der für die Zweckerfüllung des 
Beitrags am meisten beigetragen hat.                
Bild: Christian Mühlhausen, landpixe.eu

Vorschlag für die Aufteilung 
der  Direktzahlungsbeträge  
bei hofübergabe per 15. Mai
Agriexpert	stellt	eine	tabellarische	Auf-
listung	aller	Beitragsgruppen	und	der	
Leistungs-	beziehungsweise	Referenz-
periode	auf	die	Hofübergabe	15.	Mai		
als	Gratisdownload	zur	Verfügung.	

www.ufarevue.ch, www.agriexpert.ch
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zeitpunkt	und	Kultur	kann	es	vorkom-
men,	dass	der	Hauptteil	der	notwendi-
gen	 Leistungen	 bereits	 durch	 den	
Abtreter	erbracht	wurde	und	eine	Zu-
teilung	des	gesamten	flächenbezoge-
nen	Beitrags	an	den	Übernehmer	nicht	
mehr	sachgerecht	ist.

Die	 Direktzahlungsbeiträge,	 deren	
Referenzzeit	 im	Vorjahr	 liegt	oder	bei	
denen	der	Hauptanteil	zur	Zweckerfül-
lung	beim	Abtreter	gelegen	hat,	blei-
ben	beim	Abtreter.	Dazu	gehört	der	Al-
pungsbeitrag,	der	sich	auf	den	gealpten	
Tierbestand	im	Vorjahr	abstützt.	Ana-
log	soll	der	Raus-Beitrag	dem	Abtreter	
zugeteilt	werden,	da	die	Erfüllung	der	
Raus-Vorschriften	 im	 Winterhalbjahr	
eine	besondere	Leistung	erfordert.	

Bei	 einzelnen	 Direktzahlungsbe-
trägen	kann	eine	sachgerechte	Zutei-
lung	nur	aufgrund	der	erbrachten	Leis-
tungen	 erfolgen.	 Falls	 der	 Abtreter	
beispielsweise	bereits	alle	vier	beitrags-
berechtigen	 Güllegaben	 mit	 dem	
Schleppschlauch	ausgebracht	hat,	kann	
dem	Übernehmer	kein	Beitrag	für	die	
emissionsmindernde	Ausbringung	zu-
geteilt	 werden,	 auch	 wenn	 er	 selber		
noch	Gülle	mit	dem	Schleppschlauch	
ausbringt.	

Nur tatsächlich ausbezahlte Bei-
träge Es	kann	nur	aufgeteilt	werden,	
was	im	Herbst	ausbezahlt	wird.	So	kann	
dem	Übernehmer	nicht	die	Auszahlung	
eines	Beitrags	zugeteilt	werden,	für	den	
der	Abtreter	kein	Gesuch	eingereicht	
hat	 oder	 dessen	 Bedingungen	 nicht	
eingehalten	wurden.	Ebenfalls	kann	der	
Abtreter	 nicht	 die	 Zuteilung	 eines	
	Biodiversitätsbeitrags	verlangen,	wenn	
der	Übernehmer	die	Bewirtschaftungs-
anforderungen	nicht	einhalten	konnte.	
In	streitigen	Fällen	dürften	sich	allen-
falls	Fragen	betreffend	Schadenersatz	
stellen.

Vorschlag Vertragsformulie-
rung Für	 eine	 einvernehmliche	 Re-
gelung	 empfiehlt	 sich	 eine	 Verein-
barung	 anlässlich	 der	 Hofübergabe.	
Eine	solche	Regelung	zwischen	Abtre-
ter	und	Übernehmer	 ist	nur	möglich,	
wenn	der	Betrieb	vom	Abtreter	direkt	
an	 den	 Übernehmer	 übertragen	wird		
(z.	B.	Hofübergabe	von	Vater	an	Sohn).	
Bei	der	Übergabe	eines	Pachtbetriebs	
wird	der	Betrieb	in	der	Regel	dem	Ver-
pächter	 zurückgegeben	 und	 der	 Ver-
pächter	übergibt	den	Betrieb	an	einen	
neuen	Pächter.	Eine	bisher	nicht	ent-
haltene	Vereinbarung	über	die	Auftei-

lung	von	Direktzahlungen	 stellt	dann	
eine	Ergänzung	des	Pachtvertrags	dar,	
die	nur	im	gegenseitigen	Einvernehmen	
umgesetzt	werden	kann.		 m
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Tabelle:	Vorschlag für die Aufteilung der Direktzahlungsbeträge bei Hofübergabe per 15. Mai

Beitragsgruppe 

Direktzahlungsart / Berechnung Leistungs- bzw. Referenzperiode Anteil Übernehmer  
  bei Übergabe per 15. Mai

Kulturlandschaftsbeiträge (KLB) 
Zweck:	Erhaltung	offene	Kulturlandschaft,	Anteil	Einkommenssicherung,	Förderung	Alpung
•	Offenhaltungsbeitrag	(Fr./ha)	 Sicherstellung	flächendeckende	Bewirtschaftung,		
	 Vegetationsperiode	 100	%
•	Hangbeiträge,	Steillagenbeitrag	(Fr./ha)	 mindestens	eine	Mähnutzung	pro	Jahr,	Vegetationsperiode	 100	%
•	Hangbeitrag	Rebflächen	(Fr./ha)	 Bewirtschaftungserschwernis	über	ganzes	Jahr,	ganzjährig	 7.5/12	=	63	%
•	Alpungsbeitrag	(Fr./NST*)	 im	Vorjahr	gealpter	Tierbestand	 0	%

Versorgungssicherheitsbeiträge (VSB) 
Zweck:	Erhaltung	der	optimalen	Produktionsintensität,	die	über	die	Offenhaltung	der	Kulturlandschaft	hinausgeht
•	Basisbeitrag	(Fr./ha)	 Mindesttierbesatz	auf	Grünland	bleibt	erhalten,	ganzjährig	 7.5/12	=	63	%
•	Produktionserschwernisbeitrag	(Fr./ha)	 Ausgleich	Erschwernis,	ganzjährig	 7.5/12	=	63	%
•	Beitrag	offene	Ackerfläche/	
		Dauerkulturen	(Fr./ha)	 Förderung	Ackerbau	und	wichtiger	Kulturen,	ganzjährig	 7.5/12	=	63	%

Biodiversitätsbeiträge (BDB) 
Zweck:	Erhaltung	und	Förderung	der	Artenvielfalt
•	Qualitätsbeitrag	(Fr./ha	oder	Baum)	 Einhaltung	Bewirtschaftungsauflagen	während	Vegetationsperiode	 100	%
•	Vernetzungsbeitrag	(Fr./ha	oder	Baum)	 Einhaltung	Bewirtschaftungsauflagen	während	Vegetationsperiode	 100	%

Landschaftsqualitätsbeitrag (LQB) 
Zweck:	Erhaltung,	Förderung	und	Weiterentwicklung	vielfältiger	Kulturlandschaften
•	Massnahme	pro	Betrieb	(Fr./Betrieb)	 Abgeltung	betriebsbezogener	Sonderleistungen,	ganzjährig	 7.5/12	=	63	%
•	Massnahme	pro	Fläche	(Fr./ha)	 Einhaltung	von	Bewirtschaftungsauflagen	während	Vegetationsperiode	 100	%
•	Massnahme	pro	Objekt	(Fr./Objekt)	 Abgeltung	Behinderung	/	Mehraufwand,	während	Vegetationsperiode	 100	%

Produktionssystembeiträge (PSB) 
Zweck:	Förderung	von	besonders	naturnahen,	umwelt-	und	tierfreundlichen	Produktionsformen
•	biologische	Landwirtschaft	(Fr./ha)	 Abgeltung	betriebsbezogener	Sonderleistungen,	ganzjährig	 7.5/12	=	63	%
•	extensive	Produktion	(Fr./ha)	 (Herbst),	Vegetationsperiode	(Leistungsbedarf	ist	pro	Kultur	verschieden)	 7.5/12	=	63	%
•	graslandbasierte	Milch-	und		 Mindesttierbesatz	aufgrund	Tierbestand	Vorjahr,	Grünfläche	während	
		Fleischproduktion	(GMF)	(Fr./ha)	 laufendem	Jahr	 7.5/12	=	63	%
•	Tierwohlbeiträge	(BTS,	RAUS)	(Fr./GVE)	 Referenzperiode	Tierbestand:	Vorjahr	
	 BTS:	Auflagen	ganzjährig	 BTS:	7.5/12	=	63	%	
	 RAUS:	Auflagen	hauptsächlich	im	Winterhalbjahr	 RAUS:	0	%

Ressourceneffizienzbeiträge (REB)	
Zweck:	Förderung	einer	nachhaltigen	Ressourcennutzung,	Verbesserung	Effizienz	von	Produktionsmitteln
•	emissionsmindernde	Ausbringverfahren		 maximal	4	Gaben	pro	Fläche	und	Jahr	im	Zeitraum	vom	1.	Sept.	des	
		(Fr./ha	und	Gabe)	 Vorjahres	bis	31.	Aug.	des	Beitragsjahres	 0	%		
	 	 (sofern	Abtreter	alle		
	 	 beitragsberechtigten	Gaben	ausbrachte)
•	schonende	Bodenbearbeitung	(Fr./ha)	 Saat	von	Hauptkulturen	erfolgt	durch	Abtreter	 0	%
•	Einsatz	präziser	Applikationstechnik		 Einmalbetrag	pro	Gerät,	Kauf	durch	Abtreter	
		(Fr.	einmalig	pro	Gerät)	 	 0	%

Übergangsbeitrag (UeB) 
Zweck:	Gewährleistung	einer	sozialverträglichen	Entwicklung
•	Basiswert	pro	Betrieb	x	Faktor	 betriebsbezogen	 7.5/12	=	63%

Einzelkulturbeiträge (EKB) 
Zweck:	Gezielte	Stärkung	von	Einzelkulturen,	die	für	eine	sichere	Versorgung	wichtig	sind
•	Beitrag	pro	Kultur	 (Herbst),	Vegetationsperiode	(Leistungsbedarf	ist	pro	Kultur	verschieden)	 7.5/12	=	63%

  * NST = Normalstoss
  Ruedi Streit, SBV Agriexpert, Laurstrasse 10, 5201 Brugg, 056 462 51 11, 056 462 52 04, info@agriexpert.ch, April 2015
  




